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Teil 2: 

 

§ 3 Das Legalitätsprinzip 

 

Gliederung dieses Abschnitts: 

1. Das Legalitätsprinzip 

2. Das Opportunitätsprinzip 

a) Privatklagedelikte 

b) Einstellung nach § 153 StPO 

c) Einstellung nach § 153a StPO 

d) Absehen von/Beschränkung der Strafverfolgung bei unwesentlichen Neben-

straftaten 

3. Das Klageerzwingungsverfahren 

4. Das Legalitätsprinzip – Übersicht 



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   2 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  

1. Das Legalitätsprinzip 

Ursprünglich ist die deutsche Strafprozessordnung vom Legalitätsprinzip beherrscht. Das Le-

galitätsprinzip begründet einen staatlichen Verfolgungszwang (§§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 

StPO). Dies gilt nicht nur für die Staatsanwaltschaft, sondern auch für die Polizei (§ 163 

Abs. 1 StPO). Des Weiteren begründet das Legalitätsprinzip einen staatlichen Anklage-

zwang bei hinreichendem Tatverdacht (§ 170 Abs. 1 StPO). Das Legalitätsprinzip ist das 

notwendige Korrelat zum Offizialprinzip. Denn das staatliche Verfolgungsmonopol kann den 

Anforderungen eines Rechtsstaats nur unter der Voraussetzung standhalten, dass zugleich 

auch ein staatlicher Verfolgungs- und Anklagezwang besteht. 

 siehe dazu BGHSt 15, 155 (159) 

Das Legalitätsprinzip ist materiell-strafrechtlich abgesichert durch die Strafdrohung zur 

Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) und strafprozessual durch das Klageerzwingungsver-

fahren (§§ 172 ff StPO). Allerdings ist das Legalitätsprinzip inzwischen von so vielen Aus-

nahmen durchbrochen, dass im Bereich der kleineren und weitgehend auf der mittleren Kri-

minalität praktisch das Opportunitätsprinzip gilt. 

 

2. Das Opportunitätsprinzip 

Unter der Bezeichnung des Opportunitätsprinzips werden alle Ausnahmen vom Legalitäts-

prinzip zusammengefasst, also diejenigen Fallkonstellationen, in denen die Staatsanwaltschaft 

vom Verfolgungs- und Anklagezwang befreit ist und stattdessen nach pflichtgemäßem Er-

messen entweder aus rein pragmatischen Erwägungen oder aus Gründen der Gerechtigkeit 

trotz Vorliegens einer strafbaren Handlung von der Verfolgung absehen kann. Die Polizei 

bleibt demgegenüber jedoch uneingeschränkt an das Legalitätsprinzip gebunden und hat kein 

Einstellungsermessen. Das Opportunitätsprinzip gilt 

 bei Privatklagedelikten (§ 376 StPO), 

 im Bereich der §§ 153 ff StPO (praktisch höchst bedeutsam), 

 im Jugendstrafrecht (§ 45 JGG) und 

 im Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 47 Abs. 1 OWiG). 
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a) Privatklagedelikte 

Privatklagedelikte werden gem. § 376 StPO nur beim Vorliegen eines öffentlichen Interesses 

verfolgt. Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung gem. § 376 StPO ist mit demjenigen 

des § 153 StPO identisch. Es ist zu unterscheiden von dem besonderen öffentlichen Interesse, 

das bei den relativen Antragsdelikten den Strafantrag ersetzt. Der Begriff des besonderen öf-

fentlichen Interesses ist enger (Meyer-Goßner/Schmitt, § 376 Rn. 3). Für die Staatsanwalt-

schaft ist die Definition des öffentlichen Interesses in RiStBV Nr. 86 Abs. 2 verbindlich. Dort 

heißt es: 

„Ein öffentliches Interesse wird in der Regel vorliegen, 
wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verlet-
zen hinaus gestört und die Strafverfolgung ein gegenwär-
tiges Anliegen der Allgemeinheit ist, z.B. wegen des 
Ausmaßes der Rechtsverletzung, wegen der Rohheit oder 
Gefährlichkeit der Tat, der rassistischen, fremdenfeindli-
chen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggründe 
des Täters oder der Stellung des Verletzten im öffentlichen 
Leben. Ist der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des 
Verletzten hinaus nicht gestört worden, so kann ein öffent-
liches Interesse auch dann vorliegen, wenn dem Verletzten 
wegen seiner persönlichen Beziehung zum Täter nicht zu-
gemutet werden kann, die Privatklage zu erheben, und die 
Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allge-
meinheit ist.“ 

 

b) Einstellung nach § 153 StPO 

Eine Einstellung wegen Geringfügigkeit gem. § 153 StPO kommt in Betracht 

 nur bei Vergehen (vgl. § 12 Abs. 2 StGB), 

 wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre (Konjunktiv: hypothetische 

Schuldbeurteilung) und 

 wenn kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. 

Für eine Einstellung des Verfahrens gem. § 153 StPO durch die Staatsanwaltschaft im Ermitt-

lungsverfahren ist in aller Regel die Zustimmung des Gerichts erforderlich (Ausnahme: § 153 

Abs. 1 S. 2 StPO). Eine Zustimmung des Beschuldigten ist hingegen nicht erforderlich. Die 

Einstellung wegen Geringfügigkeit ist auch im Zwischen- und Hauptverfahren möglich, hier 

allerdings nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten (Ausnahme: 

§ 153 Abs. 2 S. 2 StPO). 
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Die Einstellung nach § 153 StPO entfaltet in bestimmten Fällen eine Sperrwirkung: 

 Bei einer Einstellung durch die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren sieht das 

Gesetz keine Sperrwirkung vor. Ein Wiederaufgreifen des Verfahrens ist also jederzeit 

möglich. 

 Bei einer Einstellung durch das Gericht gilt ein beschränkter Strafklageverbrauch. Die 

Sperrwirkung ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn das Auffinden neuer Tatsachen 

und Beweismittel dazu führt, dass die Tat nicht als Vergehen, sondern als Verbrechen 

beurteilt werden muss. Darüber hinaus ist nach einer umstrittenen, in der Literatur ver-

tretenen Auffassung eine Weiterverfolgung generell dann möglich, wenn das Auffin-

den neuer Tatsachen oder Beweismittel für die Einstellungsentscheidung erheblich ist, 

d. h. wenn die Schuld des Täters als nicht mehr bloß gering erscheint oder das öffent-

liche Interesse an der Strafverfolgung begründet ist (LR-Beulke, § 153 Rn 91); aA 

BGH, NJW 2004, 375). 

Zur Vertiefung → BGH, NJW 2004, 375: 

„Der Senat bejaht einen jedenfalls beschränkten Strafkla-
geverbrauch bei einer gerichtlichen Einstellung nach § 153 
Abs. 2 StPO. Dies erfordert schon der sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) ergebende Ge-
sichtspunkt des Vertrauensschutzes. Die Verfassungsnorm 
des Art. 20 Abs. 3 GG schützt grundsätzlich das Vertrauen 
darauf, dass die mit abgeschlossenen Tatbeständen ver-
knüpften gesetzlichen Rechtsfolgen anerkannt bleiben.“ 

„Ein erhöhter Schuldgehalt [wird] immer dann ein erneu-
tes Aufgreifen des Verfahrens rechtfertigen, wenn sich die 
Tat nachträglich als Verbrechen darstellt [...]. Ob sich der 
schwerere Vorwurf des Verbrechens auf neue Tatsachen 
oder nur auf eine andere rechtliche Bewertung stützt, ist 
dabei unerheblich. [...] Im Übrigen sieht der Senat grund-
sätzlich keinen Anlass, bei gerichtlichen Einstellungsent-
scheidungen nach § 153 Abs. 2 StPO zusätzliche [...] Be-
schränkungen des Strafklageverbrauchs anzunehmen.“ 

 

c) Einstellung nach § 153a StPO 

Eine Einstellung nach Erfüllung von Auflagen und/oder Weisungen gem. § 153a StPO 

kommt in Betracht 

 nur bei Vergehen (vgl. § 12 Abs. 2 StGB), 

 wenn die Schwere der Schuld nicht entgegensteht und 
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 wenn das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung durch die Erfüllung einer Wei-

sung oder Auflage beseitigt werden kann. 

Die Einstellung nach § 153a StPO ist im Ermittlungsverfahren nur mit Zustimmung des An-

geklagten und des Gerichts möglich. Sie kann auch im Zwischen- und Hauptverfahren durch 

das Gericht mit Zustimmung des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft vorgenommen wer-

den. 

Unterschiede zwischen § 153 und § 153a StPO: 

§ 153 StPO § 153a StPO 

Die Schuld wäre als gering anzusehen – Ein-

stellung also nur bei geringfügiger Kriminali-

tät möglich. 

Die Schwere der Schuld darf nicht entgegen-

stehen – Einstellung also auch in Fällen mitt-

lerer Kriminalität möglich. 

Hypothetische Schuldbeurteilung (vgl. die 

gesetzliche Formulierung im Konjunktiv: 

wenn die Schuld als gering anzusehen „wä-

re“), d.h. die Ermittlungen müssen nicht ab-

geschlossen sein. 

Die Ermittlungen sind abgeschlossen und ein 

Schuldverdikt ist hinreichend wahrschein-

lich. So verhält es sich nur in der Theorie 

(vgl. Beulke, StPR, Rn 337; Meyer-

Goßner/Schmitt, § 153a Rn 7) – ganz anders 

die Praxis. 

 

Instruktiv zur Rechtspraxis bei § 153a StPO → LG Bonn, NStZ 2001, 375 (376): 

„Es kommt in vielen Fällen auch dann zur Einstellung, 
wenn die für eine Verurteilung notwendige Tatsachenauf-
klärung einen Umfang an Personal, Zeit und Kosten erfor-
dern würde, der gemessen an der zu erwartenden Strafe im 
Ergebnis unverhältnismäßig wäre; als weiterer alternativer 
oder zusätzlicher Einstellungsgrund gilt in der Rechtspra-
xis auch die Ungewissheit über das Ergebnis, weil z.B. 
bislang ungeklärte Rechtsfragen offen sind und eine lang-
wierige Durchführung des Verfahrens durch mehrere In-
stanzen nicht mehr im Verhältnis zur Tat oder zum 
Schuldgehalt und damit auch zur eventuellen Höhe der 
Strafe stünde.“ 

Zur Verfahrensweise nach § 153a StPO im Ermittlungsverfahren: 

 Die Staatsanwaltschaft hat RiStBV Nrn. 93, 211 und 222a zu beachten (z.B. die Anhö-

rung des Verletzten vor der Entscheidung). 
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→ Zur Vertiefung: RiStBV Nrn. 93, 211 und 222a lesen. 

 Des Weiteren muss die Staatsanwaltschaft die Zustimmung des Gerichts und des Be-

schuldigten einholen. 

 Alsdann erfolgt zunächst die vorläufige Einstellung des Verfahrens durch eine Ver-

fügung der Staatsanwaltschaft unter Bezeichnung der Auflage und/oder Weisung und 

Festsetzung einer Frist zur Erfüllung. 

 Nach Erfüllung der Auflage und/oder Weisung erfolgt die endgültige Einstellung des 

Verfahrens durch eine weitere Verfügung der Staatsanwaltschaft. 
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Beispiel: Einstellung gem. § 153a StPO durch das Amtsgericht außerhalb der Hauptverhand-

lung im Verfahren nach Einspruch gegen Strafbefehl: 
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Beispiel 2: Einstellung gem. § 153a StPO durch das Landgericht in laufender Hauptverhand-

lung: 
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Rechtsfolgen der Einstellung nach § 153a StPO: 

 Partielle Sperrwirkung: Nach Erfüllung der Auflage und/oder Weisung kann die Tat 

nicht mehr als Vergehen verfolgt werden (wohl aber als Verbrechen), § 153a Abs. 1 

S. 5 StPO. 

 Die Unschuldsvermutung gilt fort (BVerfG, MDR 1991, 891; OLG Frankfurt, NJW 

1996, 3353; Sächs.VerfGH, StraFo 2009, 108). Das bedeutet: 

 Die Zustimmungserklärung des Beschuldigten kann ihm in keinem anderen 

geordneten rechtlichen Verfahren (z.B. Zivilprozess, Verwaltungsprozess, Ver-

fahren vor dem Berufsgericht) als Schuldeingeständnis entgegengehalten wer-

den. 

 Es erfolgt keine Eintragung im Bundeszentralregister oder im Gewerbezentral-

register. 

 Siehe aber (verfassungswidrig!) § 5 Abs. 2 Nr. 4 KorruptionsbG NRW: „Ein 

Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5 

[...] bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153a Strafprozessordnung 

(StPO)“. 

→ siehe dazu Wehnert, FS Richter II, S. 563 ff 

→ Zur Vertiefung: 

→ BVerfG, MDR 1991, 891 

→ OLG Frankfurt, NJW 1996, 3353 

→ Sächs. VerfGH, StraFo 2009, 108 

BVerfG, MDR 1991, 801 (892): 

„Mit einer Einstellung nach § 153 a Abs. 2 StPO wird kei-
ne Entscheidung darüber getroffen, ob der Beschuldigte 
die ihm durch die Anklage vorgeworfene Tat begangen hat 
oder nicht. Eine Einstellung nach § 153 a Abs. 2 StPO 
setzt keinen Nachweis der Tat des Angeklagten voraus. 
Dies entspricht auch dem Gebot der Unschuldsvermutung. 
Dabei handelt es sich nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts um eine besondere Aus-
prägung des Rechtsstaatsprinzips, die auch kraft Art. 6 
Abs. 2 EMRK Bestandteil des positiven Rechts der Bun-
desrepublik im Range eines Bundesgesetzes ist [...]. Die 
Unschuldsvermutung verlangt, dass dem Täter in einem 
justizförmlich geordneten Verfahren, das eine wirksame 
Sicherung der Grundrechte des Beschuldigten gewährleis-
tet, Tat und Schuld nachgewiesen werden müssen [...]. Bis 
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zum gesetzlichen Nachweis der Schuld wird eine Un-
schuld vermutet [...].  

Damit ist davon auszugehen, dass allein aus einem Ein-
stellungsbeschluss nach § 153 a Abs. 2 StPO und auch ei-
ner dabei abgegebenen Zustimmungserklärung des Be-
schuldigten nicht geschlossen werden darf, die dem Be-
schuldigten in der Anklageschrift zur Last gelegte Tat sei 
ihm in tatbestandlicher Hinsicht nachgewiesen.“ 

 

d) Absehen von/Beschränkung der Strafverfolgung bei unwesentlichen Nebenstraftaten 

Bei unwesentlichen Nebenstraftaten, deren Bestrafung neben der Bestrafung wegen der 

Haupttat nicht beträchtlich ins Gewicht fällt, kommt eine Einstellung des Verfahrens gem. 

§ 154 StPO oder eine Beschränkung der Strafverfolgung gem. § 154a StPO in Betracht. Von 

beiden Vorschriften wird in der Praxis aus Gründen der Verfahrensökonomie reger Gebrauch 

gemacht: 

 Einstellung des Verfahrens gem. § 154 StPO 

– Kommt zur Anwendung, wenn die unwesentliche Nebenstraftat zu einer ande-

ren prozessualen Tat als die Haupttat gehört. 

– Bedeutet eine Durchbrechung des Legalitätsprinzips. 

 Beschränkung der Strafverfolgung gem. § 154a StPO 

– Kommt zur Anwendung, wenn die unwesentliche Nebenstraftat zu derselben 

prozessualen Tat wie die Haupttat gehört. 

– Bedeutet eine Durchbrechung der umfassenden Kognitionspflicht des Gerichts 

gem. § 244 Abs. 2 StPO. 

Beispiel zu § 154 StPO: 

 A hat seine Freundin vergewaltigt und dabei mit einem Messer verletzt (§§ 177, 224 

StGB). Einige Wochen zuvor hat er sie bei einer Auseinandersetzung als „Schlampe“ be-

schimpft und ihr eine Ohrfeige versetzt (§§ 185, 223 StGB). 

 Es handelt sich um zwei selbständige prozessuale Taten. Eine Verurteilung wegen der Be-

schimpfung und der Ohrfeige fällt gegenüber der Verurteilung gem. §§ 177, 224 StGB 

„nicht beträchtlich ins Gewicht“. Folglich ist insoweit eine (Teil-) Einstellung des Verfah-

rens nach § 154 StPO möglich. 
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Beispiel zu § 154a StPO: 

 A ist gegen den Willen seiner Ex-Freundin in deren Wohnung eingedrungen (§ 123 StGB), 

wo er sie als „Schlampe“ beschimpft (§ 185 StGB), eine Vase vom Tisch gestoßen (§ 303 

StGB) sowie schließlich vergewaltigt und dabei mit einem Messer verletzt hat (§§ 177, 224 

StGB). 

 Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung, Vergewaltigung und Körperverlet-

zung gehören zu einer prozessualen Tat. Eine Verurteilung nach §§ 123, 185 und 303 

StGB fällt gegenüber der Verurteilung nach §§ 177, 224 StGB „nicht beträchtlich ins Ge-

wicht“. Folglich ist eine Beschränkung der Strafverfolgung nach § 154a StPO möglich. 

 

Weitere Beispiele: 
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(1) Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft gem. § 154 StPO 



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   19 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   20 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   21 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  

(2) Verfügung zur Einstellung gem. § 154 StPO und Beschränkung der Strafverfolgung gem. 

§ 154a StPO nebst entsprechender Formulierung in der Anklage 



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   22 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   23 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   24 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   25 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   26 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  



StPR I – Teil 2 – § 3 Das Legalitätsprinzip Seite   27 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

StPR I - SS 2020 - 2.3 Das Legalitätsprinzip  Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko Lesch  

(3) Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einstellung gem. § 154 StPO in der Hauptverhandlung 

nebst entsprechendem Beschluss des Gerichts 
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3. Das Klageerzwingungsverfahren 

Das in den §§ 172 ff StPO geregelte Klageerzwingungsverfahren ermöglicht es dem Verletz-

ten, die Einhaltung des Legalitätsprinzips durch die Staatsanwaltschaft von einem unabhängi-

gen Gericht überprüfen zu lassen. Es kommt nur bei einer Einstellung des Verfahrens nach 

§ 170 Abs. 2 StPO in Betracht und ist gem. § 172 Abs. 2 S. 3 StPO unzulässig, wenn 

 das Verfahren ausschließlich ein Privatklagedelikt zum Gegenstand oder 

 die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach den §§ 153 ff StPO eingestellt hat. 

Das Klageerzwingungsverfahren setzt einen Antrag auf Strafverfolgung voraus. Es ist nur 

dann eröffnet, wenn der Antragsteller zugleich der Verletzte ist. Der Begriff des Verletzten 

ist extensiv auszulegen. Einzelheiten sind zwischen der Unmittelbarkeitstheorie und der 

Schutzzwecklehre umstritten: 

 Unmittelbarkeitstheorie: 

– Verletzter i.S.d. § 172 Abs. 1 StPO ist, wer durch die Straftat unmittelbar in 

seinen Rechten, Rechtsgütern oder rechtlich anerkannten Interessen beein-

trächtigt ist. 

– OLG Celle, NJW 2008, 1463; OLG Celle, NJW 1960, 835; OLG Düsseldorf, 

NStZ 1995, 49. 

 Schutzzwecklehre: 

– Verletzter i.S.d. § 172 Abs. 1 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte 

Norm geschützten (Individual-) Rechtsguts ist. 

– KG Berlin, JR 2001, 480; OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2001, 112; OLG Celle, 

NStZ 2007, 483. 

Beispiel (nach OLG Celle, NJW 1960, 835): 

 Die Staatsanwaltschaft betreibt gegen B ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der 

Vergewaltigung der O. Nach dem Abschluss der Ermittlungen stellt die Staatsanwaltschaft 

das Verfahren gem. § 170 Abs. 2 StPO mit der Begründung ein, dass gegen B ein Tat-

nachweis nicht zu führen sei. Kann der Ehemann E der O das Klageerzwingungsverfahren 

betreiben? 

 Das OLG Celle hat unter Rekurs auf die Unmittelbarkeitstheorie die Verletzteneigenschaft 

des E bejaht: 
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„Bei Sittlichkeitsverbrechen an einer Ehefrau ist auch de-
ren Ehemann Verletzter im Sinne des § 172 StPO [...] 

Die Ehe ist ihrem Wesen nach Geschlechtsgemeinschaft 
und Grundlage der Familie. Sie wird entscheidend gestört, 
wenn die Ehefrau gegen ihren Willen und gegen den Wil-
len des Ehemannes von einem Dritten in der bezeichneten 
Art zu unzüchtigen Handlungen und zum Geschlechtsver-
kehr mit ihm veranlasst wird, zumal die Gefahr besteht, 
dass die Ehefrau dabei von einem Dritten mit einer Ge-
schlechtskrankheit angesteckt oder auch schwanger wird. 
Schon die Herbeiführung einer solchen Gefahr verletzt das 
berechtigte Interesse des Ehemannes an der Unversehrtheit 
der ehelichen Gemeinschaft. Ein solcher die Ehe betref-
fender Angriff eines Dritten beeinträchtigt somit die Inte-
ressensphäre des Ehemannes unmittelbar und in solcher 
Weise, dass sein Verlangen auf Strafverfolgung einem als 
berechtigt anzuerkennenden Vergeltungsbedürfnis ent-
spricht [...].“ 

 Bei Anwendung der Schutzzwecklehre ist demgegenüber die Verletzteneigenschaft des E 

zu verneinen: Geschütztes Rechtsgut des § 177 StGB ist die sexuelle Selbstbestimmung 

der Person als Teilaspekt ihrer Menschenwürde. Träger dieses Rechtsguts ist hier allein die 

O, nicht hingegen der E. 

Siehe zur Unmittelbarkeitstheorie auch OLG Celle, NJW 2008, 1463: 

„Verletzter ist, wer durch die Straftat – bei Unterstellung 
ihrer tatsächlichen Begehung – unmittelbar in seinen 
Rechten, Rechtsgütern oder rechtlich anerkannten Interes-
sen beeinträchtigt ist [...] Allerdings ist der Begriff des 
Verletzten weit auszulegen, weil der Schutz des Legali-
tätsprinzips umfassend sein soll [...]. Gleichwohl besteht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass eine nur irgendwie ge-
artete Betroffenheit nicht ausreichen kann, um eine vom 
Gesetz nicht gewollte Popularklage zu verhindern. Des-
halb kommen etwa als Verletzte der Aussagedelikte, deren 
unmittelbar geschütztes Rechtsgut nur die staatliche 
Rechtspflege ist, auch die Personen in Betracht, deren 
Stellung im Prozess durch einen falschen Eid oder eine 
falsche Aussage verschlechtert wurde.“ 

Siehe zur Schutzzwecklehre 

 OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2001, 112: 

„Verletzter i.S. der Bestimmung ist derjenige, der durch 
die behauptete Tat unmittelbar in einem eigenen Rechtsgut 
verletzt wäre. Ob eine solche unmittelbare Verletzung vor-
liegt, hängt davon ab, ob die in Betracht kommende mate-
rielle Strafrechtsnorm rechtliche Positionen des Ast. 
schützt.“ 
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 OLG Celle, NStZ 2007, 483: 

„Anknüpfungspunkt für die Verletztenstellung ist [...] zu-
nächst das von der betroffenen Strafvorschrift geschützte 
Rechtsgut. Hiernach ist jemand durch eine Tat nur dann 
verletzt, wenn die übertretene Norm zumindest auch die 
Rechte dieser Person schützen will.“ 

 KG, JR 2001, 480: 

„Der Klageerzwingungsantrag eines Krankenhauses bzw. 
seines Rechtsträgers, in dem der Beschuldigten vorgewor-
fen wird, im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätig-
keit im Krankenhaus durch Preisgabe von Patienten-daten 
Privatgeheimnisse verletzt zu haben, ist unzulässig, da ge-
schütztes Rechtsgut des StGB § 203 die Individual-sphäre 
des Einzelnen ist und dem Krankenhaus daher die Ver-
letzteneigenschaft im Sinne von StPO § 172 fehlt.“ 

Ablauf des Klageerzwingungsverfahrens: 

 Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft nach § 170 Abs. 2 

StPO. 

 Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft mit Rechtsbehelfsbelehrung an den Ver-

letzten gem. § 171 StPO. 

 Gegen den Einstellungsbescheid ist zunächst die Vorschaltbeschwerde gem. § 172 

Abs. 1 StPO zu erheben. Die Frist beträgt 2 Wochen, falls eine ordnungsgemäße Be-

lehrung erfolgt ist. 

 Gegebenenfalls: Abhilfe-Entscheidung der Staatsanwaltschaft (vgl. RiStBV Nr. 105). 

 Wenn keine Abhilfe erfolgt, muss die Staatsanwaltschaft die Sache dem Vorgesetzten 

Beamten der Staatsanwaltschaft (= Generalstaatsanwalt) zur Entscheidung vorlegen. 

 Gegebenenfalls: Aufhebung des Einstellungsbescheids durch den Generalstaatsanwalt. 

 Wenn keine Aufhebung: Ablehnender Bescheid des Generalstaatsanwalts. 

 Gegen den ablehnenden Bescheid des Generalstaatsanwalts ist der Antrag an das 

OLG gem. § 172 Abs. 2-4 StPO eröffnet. Die Frist beträgt einen Monat. Es besteht 

Anwaltszwang. 

 Entscheidung des OLG: 

 Verwerfung des Antrags des Verletzten durch Beschluss gem. § 174 StPO oder 
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 Beschluss des OLG gem. § 175 StPO mit der Anordnung an die Staatsanwalt-

schaft, Anklage zu erheben. 

An die Zulässigkeit des Antrags an das OLG werden strenge Anforderungen gestellt. 

Siehe dazu etwa OLG Celle, NJW 2008, 1463: 

„Des Weiteren genügt der Antrag auch nicht den Anforde-
rungen gem. § 172 Abs. 3 S. 1 StPO. Danach muss der 
Antrag die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentli-
chen Klage begründen sollen, und die Beweismittel ange-
ben. Erforderlich ist dazu eine aus sich selbst heraus ver-
ständliche, in sich geschlossene Sachdarstellung. Diese 
muss so umfassend und vollständig sein, dass sie es dem 
Oberlandesgericht ermöglicht, allein auf Grund ihres In-
halts ohne Bezugnahmen und Verweisungen auf Anlagen, 
auf die Ermittlungsakten oder Beiakten eine Schlüssig-
keitsprüfung dahin vorzunehmen, ob nach dem Vorbrin-
gen des Anzeigeerstatters ein für die Erhebung der öffent-
lichen Klage hinreichender Tatverdacht in Betracht 
kommt.“ 

→ Lies zur Vertiefung: OLG Celle, NStZ 2007, 483. 

Beispiel aus der Praxis: 

 Teilweise Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft gem. § 170 Abs. 2 

StPO mit nachfolgendem Klageerzwingungsverfahren (Vorschaltbeschwerde) und 

 Teilweise Verweisung des Antragstellers auf den Privatklageweg (insoweit ist das 

Klageerzwingungsverfahren unzulässig. 
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4. Das Legalitätsprinzip: Übersicht 

 Bedeutung: Verfolgungs- und Anklagezwang für die Staatsanwaltschaft (vgl. §§ 152 

Abs. 2, 170 Abs. 1 StPO) 

 Gilt auch für die Polizei: § 163 Abs. 1 StPO. 

 Materiell-strafrechtliche Absicherung durch § 258a StGB 

 Prozessuale Absicherung durch das Klageerzwingungsverfahren (§§ 172 ff. StPO) 

 Durchbrechungen (zugunsten des Opportunitätsprinzips): 

– Privatklagedelikte (§ 376 StPO) 

– Bereich der §§ 153 ff. StPO 

– Jugendstrafrecht (§ 45 JGG) 

– Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 47 Abs. 1 OWiG) 

 


